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Merkblatt 
 

Werdende Mütter in chemischen Laboratorien 
 
  
Dieses Merkblatt soll Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen sowie den Personalvertre-
tungen helfen, spezifische Gefährdungen werdender oder stillender Mütter bei Tätig-
keiten in chemischen Laboratorien zutreffend zu beurteilen und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen sowie Beschäftigungsverbote bzw. –beschrän-kungen ausrei-
chend zu beachten. 

PFLICHTEN DES ARBEITGEBERS 
Bei der Beschäftigung werdender oder stillender Mütter hat der Arbeitgeber  
- unabhängig vom Umfang der Beschäftigung - das Gesetz zum Schutz der erwerbs-
tätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG -) und die Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz zu beachten.  
 
Danach hat der Arbeitgeber insbesondere  
 
● nach Mitteilung der werdenden Mutter über ihre Schwangerschaft unverzüglich die 

zuständige Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen (Vordrucke hierzu können abge-
rufen werden unter  
> www.rp.baden-wuerttemberg.de,  > Formulare,  > Mutterschutz) 

● die Arbeitsbedingungen der werdenden oder stillenden Mütter rechtzeitig hinsicht-
lich Art, Ausmaß und Dauer einer möglichen Gefährdung am jeweiligen Arbeits-
platz zu beurteilen,  

● die werdende oder stillende Mutter sowie die übrigen bei ihm beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und ggf. den Betriebs- oder Personalrat über das Ergebnis der Beur-
teilung zu unterrichten und 

● arbeitsplatzbezogen die notwendigen Maßnahmen entsprechend § 3 der Verord-
nung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu treffen. Falls die werdende Mut-
ter an einem Arbeitsplatz mit Gefährdungspotential weiterarbeitet, muss durch 
fachgerechte Arbeitsschutzmassnahmen, die auch von der Schwangeren ein-
gehalten werden müssen, gewährleistet sein, dass eine Gefährdung ausgeschlos-
sen ist. Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitsplatz entsprechend verändert, 
die Schwangere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt oder von der Arbeit 
freigestellt werden. 

 
Die Gefährdungsbeurteilung gilt als rechtzeitig vorgenommen, wenn sie statt findet, 
bevor eine Gefährdung für die Schwangere oder das ungeborene Kind eintreten 
kann. 
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Die Beurteilung ist für jede einzelne Tätigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder 
stillende Mütter durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe oder physi-
kalische Schadfaktoren gefährdet werden können. 
 
Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie alle 
Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
abzuschätzen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Es wird 
empfohlen, den Betriebsarzt/die Betriebsärztin und die Sicherheitsfachkraft bei der 
Beurteilung zu beteiligen.  
 
Die Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die werdende Mutter nur ge-
ringfügig beschäftigt ist. 
 

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ SCHWANGERER 

HEBEN UND TRAGEN 
Nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 MuSchG dürfen werdende und stillende Müt-
ter nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten be-
schäftigt werden, bei denen regelmäßig (d.h. mehr als zwei- bis dreimal pro Stunde) 
Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich (weniger als zweimal pro Stunde) 
Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand unter 
ergonomisch günstiger Haltung gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen grö-
ßere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert werden, 
so darf auch durch die Bedienung dieser Hilfsmittel die körperliche Belastung der 
werdenden Mutter nicht größer als die dargestellte Belastung sein. Dies wäre z.B. bei 
der Probenahme bzw. -annahme zu prüfen. 

HÄUFIGES STRECKEN UND BEUGEN 
Mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen müssen oder 
bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen, dürfen werdende 
Mütter nicht beschäftigt werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG). 

STÄNDIGES STEHEN 
Nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft dürfen werdende Mütter nicht 
mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie ständig stehen müssen, soweit diese 
Beschäftigung täglich vier Stunden überschreitet (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 MuSchG). 
Unter dem Begriff „ständig stehen“ versteht man hier längeres bewegungsarmes Ste-
hen an einem Platz sowie Bewegung auf einem sehr kleinen Raum. 

GEFAHRSTOFFE 
Nach § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 MuSchG sowie § 5 der Verordnung zum Schutze der 
Mütter am Arbeitsplatz dürfen werdende und stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, 
giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch 
schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert erreicht oder 
überschritten wird. Die Einhaltung der Grenzwerte ist nachzuweisen. 
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Bei (externer) Probenahme ist die am Probenahmeort zu erwartende Gefahrstoffsi-
tuation vorher, ggf. in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, abzuklären und zu be-
rücksichtigen. 
 
Mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen 
(sogenannten cmr-Stoffen) dürfen werdende Mütter keinesfalls beschäftigt werden, 
wenn sie bei bestimmungsgemäßem Umgang den Gefahrstoffen ausgesetzt sind. 
Stillende Mütter dürfen mit diesen Stoffen beschäftigt werden, wenn die Einhaltung 
des Grenzwertes sichergestellt ist. Diese Stoffe sind an den Kennzeichnungen i. S. 
des § 3 Absatz 2 der Gefahrstoffverordnung zu erkennen (siehe Anhang). 
 
Informationsquellen für die Gefährdungsbeurteilung sind u.a. Betriebsanweisungen, 
Sicherheitsdatenblätter oder die Kennzeichnung von Gebinden.  
Hinweise, was die R-Sätze bzw. H-Sätze (neu seit 01/08) bedeuten, finden Sie u.a. 
im Internet unter folgendem Link: http://www.um.baden-wuerttemberg.de > Service 
und Information > Publikationen > Chemikalien- und Anlagensicherheit > Globally 
Harmonised System - GHS 
 
Weiter ist die Beschäftigung Schwangerer mit Quecksilber, Quecksilberderivaten, Blei 
und Bleiderivaten bzw. Gefahrstoffen, die diese Stoffe enthalten, verboten, wenn die 
Gefahr besteht, dass diese Gefahrstoffe vom menschlichen Organismus absorbiert 
werden und/oder der Grenzwert überschritten wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung 
zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz). 
 
Diese Beschäftigungsbeschränkungen sind ebenso im Hinblick auf das zu untersu-
chende Gut (z. B. Bodenproben, Flugasche) und die darin u. U. zu erwartenden Ge-
fahrstoffe bzw. die durch chemische Reaktion entstehenden Gefahrstoffe anzuwen-
den, was evtl. zu erhöhten Schutzmaßnahmen bzw. Beschäftigungsverboten führen 
kann. Dabei sollte geprüft werden, ob unbeabsichtigte spontane Reaktionen zum Ent-
stehen von Gefahrstoffen führen können (z.B. Nitrosaminbildung). Vor allem ist auch 
der Weg zu berücksichtigen, auf dem der Gefahrstoff in den Körper gelangt (z. B. ü-
ber die Haut, über die Schleimhaut, inhalativ).  
 
Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete und zumutbare per-
sönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen. Hier sind vor allem auch die 
Wege zu berücksichtigen, auf denen die Gefahrstoffe in den Körper gelangen könn-
ten (z. B. über die Schleimhaut oder inhalativ). 
Beim Umgang mit Gefahrstoffen, die nachweislich in die Haut eindringen, ist die Wei-
terbeschäftigung nur zulässig, wenn die werdende Mutter keinen Hautkontakt mit den 
Gefahrstoffen hat oder als adäquater Hautschutz ein für den entsprechenden Ge-
fahrstoff undurchlässiger Schutzhandschuh zur Verfügung steht. 

BIOSTOFFE 
Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 bis 4 dürfen werdende Mütter nicht 
arbeiten, soweit bekannt ist, dass diese Arbeitsstoffe oder durch sie im Krankheitsfall 
bedingte therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Arbeitnehme-
rin und des ungeborenen Kindes gefährden (Verordnung zum Schutze der Mütter am 
Arbeitsplatz Anl. 1 Abs. A Nr. 2). 
 
Die werdende Mutter darf nicht mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, die 
erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können, umgehen, wenn sie den 
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Krankheitserregern ausgesetzt ist. Der Arbeitgeber muss gemäß dem Anhang „Ar-
beitsmedizinische Pflicht- und Angebotsuntersuchungen“ der Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) die Arbeitnehmerinnen an gefährdeten 
Plätzen arbeitsmedizinisch untersuchen und beraten zu lassen und ihnen eine Imp-
fung vor Eintritt der Schwangerschaft gegen das Hepatitis B - Virus anbieten. 
Die Kosten der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und der notwendigen 
Impfung trägt der Arbeitgeber. 
 
Weiterhin dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen 
sie infolge ihrer Schwangerschaft in besonderem Maße der Gefahr, an einer Berufs-
krankheit zu erkranken, ausgesetzt sind oder bei denen durch das Risiko der Entste-
hung einer Berufskrankheit eine erhöhte Gefährdung für die werdende Mutter oder 
eine Gefahr für die Leibesfrucht entsteht (§ 4 Abs. 2 Nr. 6 MuSchG). 
 
Krankheitserreger können - möglicherweise noch unerkannt - vorhanden sein z. B. in 
Proben von Bodenmaterial, bei denen ein biologischer Schadstoffabbau durchgeführt 
wird, Abwasserproben, Lebensmittelproben, Untersuchungsmaterial mit hohem Ge-
halt an organischen Bestandteilen, biologischem Untersuchungsmaterial sowie in 
sonstigen mikrobiell kontaminierten Proben. 
 
Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instru-
menten, Geräten oder Oberflächen kann die werdende Mutter dann weiter beschäftigt 
werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Als ausreichende 
Schutzmaßnahme gelten z.B. die Arbeit in geschlossenen Systemen, welche den 
Kontakt verhindern, geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrillen usw..  
 
Wird mit schneidenden oder stechenden Gegenständen umgegangen reichen Hand-
schuhe als Schutzmaßnahme nicht aus, weil ein Verletzungsrisiko weiterhin besteht. 

ARBEITSUNTERBRECHUNG 
Werdende Mütter, die im Stehen oder Gehen beschäftigt werden, müssen jederzeit 
die Möglichkeit haben, sich auf einer geeigneten Sitzgelegenheit kurzfristig auszuru-
hen. 

LIEGEMÖGLICHKEIT 
Zum Ausruhen während der Pausen und, wenn es erforderlich ist, auch während der 
Arbeitszeit, ist es den schwangeren Mitarbeiterinnen und stillenden Müttern zu er-
möglichen, sich auf einer Liege in einem geeigneten Raum hinzulegen und auszuru-
hen (§ 6 Abs. 3 Arbeitsstättenverordnung). 

MEHRARBEIT / NACHTRUHE / SONN- UND FEIERTAGSARBEIT 
Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit über 8,5 Stunden/Tag, 
nicht in der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr und nicht an Sonn- und Feier-
tagen und beschäftigt werden (§ 8 Abs. 1 MuSchG). 

ARBEITSPLATZWECHSEL / FREISTELLUNG 
Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder ggf. der Arbeitszeiten unter Be-
rücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonsti-
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ger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des 
nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so muss der Ar-
beitgeber die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel treffen. Ist ein 
Arbeitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder stillen-
de Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit 
und Gesundheit erforderlich ist. 
Auch der Wunsch der werdenden Mutter, die bisher ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen, 
entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht zur Beachtung der Beschäfti-
gungsverbote. 
 
Nach § 11 Mutterschutzgesetz ist der schwangeren Arbeitnehmerin im Falle eines 
Beschäftigungsverbotes vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der 
letzten dreizehn Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem 
die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren, wenn die Schwangere we-
gen eines Beschäftigungsverbotes teilweise oder völlig mit der Arbeit aussetzen 
muss. 
 
Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-
kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Kranken-
kasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist. 
 
 
Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des Regierungsprä-

sidiums gerne zur Verfügung. 
 
 
 

7/09 
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Anhang 
Kennzeichnung für Gefahrstoffe 

Besonders kritische R-Sätze bzw. H-Sätze (neu seit 01/08) 
im Bereich Mutterschutz 

 

R-
Satz 
(alt) 

Gefahrenhinweis 
H-

Satz 
(neu) 

GHS 
Pikto-

gramm
Signal-

wort 
Gefahren-
hinweis 

weitere Gefahren-
hinweise 

H 350 

 

Gefahr Kann Krebs er-
zeugen 

* = Expositionsweg an-
gegeben, sofern schlüs-
sig ist belegt ist, dass 
diese Gefahr bei keinem 
anderen Expositionsweg 
besteht R 45 kann Krebs erzeugen 

H 351 

 

Achtung Kann vermutlich 
Krebs erzeugen * 

R 46 kann vererbbare Schä-
den verursachen H 340 

 

Gefahr 
Kann genetische 
Defekte verursa-
chen 

* 

  H 341 

 

Achtung 
Kann vermutlich 
genetische Defek-
te verursachen 

* 

R 49 kann Krebs erzeugen 
beim Einatmen      

R 60 
kann die Fortpflan-

zungsfähigkeit beein-
trächtigen 

H 360 

 

Gefahr 

Kann die Frucht-
barkeit beein-
trächtigen oder 
das Kind im Mut-
terleib schädigen 

sofern bekannt, konkrete 
Wirkung angeben. * 

R 62 
kann möglicherweise 
die Fortpflanzungsfä-

higkeit beeinträchtigen 
H 361 

 

Achtung 

Kann vermutlich 
die Fruchtbarkeit 
beeinträchtigen 
oder das Kind im 
Mutterleib schädi-
gen 

sofern bekannt, konkrete 
Wirkung angeben. * 

R 63 
kann das Kind im Mut-
terleib möglicherweise 

schädigen 
     

R 64 kann Säugling über die 
Muttermilch schädigen H 362 keins keins 

Kann Säuglinge 
über die Mutter-
milch schädigen 
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R-
Satz 
(alt) 

Gefahrenhinweis 
H-

Satz 
(neu) 

GHS 
Pikto- 

gramm
Signal-

wort 
Gefahren-
hinweis 

weitere Gefahren-
hinweise 

R 68 irreversibler Schaden 
möglich 

     

 
 

H 370 
 

Gefahr Schädigt die Or-
gane 

(oder alle betroffenen 
Organe, sofern bekannt), 
* 

 
 

H 371 
 

Achtung Kann die Organe 
schädigen 

(oder alle betroffenen 
Organe, sofern bekannt), 
* 

 

 

H 372 

 

Gefahr 

Schädigt die Or-
gane bei längerer 
oder wiederholter 
Exposition 

 

 

 

H 373 

 

Achtung 

Kann die Organe 
schädigen bei 
längerer oder 
wiederholter Ex-
position 

 

 
Quelle: REACH + GHS, 3. Auflage, Januar 2009, Der juristische Verlag lexxion, Berlin 
 
 


